
 
  Antrag des Regierungsrates 

 
 
 
 

  621.2 

 
 
 Gesetz über den Fonds zur Deckung von Investitionsspitzen (In-

vestitionsfondsgesetz, InvFG) 
(Änderung) 

 
 

Der Grosse Rat des Kantons Bern, 
 

auf Antrag des Regierungsrates, 
 

beschliesst: 

 
 I. 

 Das Gesetz vom 2. September 2009 über den Fonds zur Deckung von 
Investitionsspitzen (Investitionsfondsgesetz, InvFG) wird wie folgt ge-
ändert: 

  

 Art. 4  Aufgehoben. 

 
 
 II. 

 Diese Änderung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.  

 
 
 Dem Grossen Rat wird beantragt, nur eine Lesung durchzuführen. 
  
  
 Bern, 11. Dezember 2013 Im Namen des Regierungsrates 

  Der Präsident: Neuhaus 

  Der Staatsschreiber: Auer 
 
 
 
 
 Das geltende Recht kann vor der Session bei der Staatskanzlei und 

während der Session beim Weibeldienst bezogen werden. 
  
  
 
 
 


